
der Beilagen zu den stellographhichen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

No •. _ .. 1f!..~§/ J 

ANFRAGE 

der Abgeordneten DroLeitner 9 Dr.Ermacora, Helga Wieser, 
Dr. Eauer p Dr. Gruber, Dipl.-Ing. Tschida, Vetter g 

Deutschmann, Dr. EoMoser, Hagspiel 
und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz 
betreffend die Vollziehung des Schmutz- und Schundgesetzes 

Abgeordnete" der ÖVP haben in Unterstüizung von Vereini­
gungen p die es sich angelegen sein lassen, Mahner und 
Gewissen 6ffentlichen Anstandes zu sein, in verschie­
denen Anfragen die Vollziehung des sogenannten Schmutz­
u~d Schundgesetzes überprüft. Die Antwort des Bundes­
ministers für Justiz vom 31. August 1913, welche die 
letzte Anfrage beantwortete, hat nach unseren Informa-' 
tionen nicht in allen Punkten befriedigt. Vor allem 
ist auffällig, daß das zuständige Bundesministerium im 
,No,"ember 1910 das letzte Mal die Generalprokuratur er­
sucht hat, ein Gutachten über eine Strafverfolgung ab­
zugebeno Obwohl Schrift- und Filmmaterial einen erheb­
lichen Einfluß auf sittliches Empfinden und Verbrechens­
neigung üben, die Sittlichkeitsdelikte sind im Jahr 1973 
über 10 % angestiegen, scheint die Antwort des zustän­
digen Bundesministe,rs die Sachlage zu verniedlichen. 

Die gegenwärtige Rechtslage scheint ausreichend zu sein, 
der Verbreitung von Pornographie und Gewaltverherrlichung 
entgegenzutreten. Da die Flut von Pornographie und die 
Darstellung von Gewal tve,rbrechen ständig anwächst, er-
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hebt sich die Frage, ob die Strafbehörden das 
entsprechende Gesetz nicht mit der gebotenen Strenge 
handhaben oder ob as den Verantwortlichen selbst an 
Einsicht mangelt, Schmutz- und Schundliteratur und Filme 
vom Ästhetischen und Strafpolitischen her richtig zu 
beurteilen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgen­
de 

A n fra g e 

1) Haben die Sittlichkeitsdelikte im Jahre 1974 zuge­
nommen'? 

2) Hat die strafrechtliche Verfolgung voriErzeugnissen, 
die für den Staatsbürger nach dem Schmutz- und Schund­
gesetz zu beurteilen sind, im Jahre 1974 zugenommen 
oder ist die Zahl der strafrechtlichen Verfolgungen 
gegenüber 1973 auf diesem Sachgebiete gleichgeblieben 
oder gesunken? 

3) 'venn die strafrechtliche Verfolgung nach dem Schmutz~ 
und Schundgesetz gleichgeblieben oder abgenommen haben 
sollte, hat der zuständige Bundesminister Untersuchun­
gen darüber angestellt, ob bei der Vollziehung dieses 
Gesetzes nicht ein Mißverhältnis' zwischen Strafver­
folgung und Objektiv strafbaren Handlungen besteht? 

4) ldenn eine solche Untersuchung nicht angestellt 'wurde t 
nach welchen Grundsätzen verfolgen die Strafbehörden 
die Produkte, die Tatbestände lEh dem Schmutz- und 
Schundgesetz erfüllen oder gegen die Anzeigen zur 
strafrechtlichen Verfolgung gestellt wurden? 

5) Hat der Bundesminister Weisungen über d.l,e Verfolgung 
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oder Nichtverfolgung solcher, den öffentlichen Anstand 
und das Empfinden vieler Staatsbürger verletzender 
Produkte erteilt? 

6) Welche Schritte plant der Bundesminister, um eine wirk­
samere Verfolgung· von Schmutz- und Schundliteratur .. und 
Filme, die den öffentlichen Anstand und das sittliche 
Empfinden vieler Staatsbürger verletzen,zu gewährleisten? 
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